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l. Ohne Termlne geht es nlcht

Termine sind oft lästig. Aber für Ihre Tätigkeit als Interviewer im Rahmen der
Mikrozensus-Erhebung L992 sind sie leider unerläßIich.

Denn:

- Ihre Tätigkeit ist eingebunden in einen größeren organisatorischen Ablauf, mit
dem u.a. zeitliche und sachliche Abstimmarbeiten verbunden sind uud

- Ihre Befragungsergebnisse werden für wichtige Auswertungen möglichst rasch
beuötigt.

Darum: Bitte halten sie die Ihnen vom statistischen Landesamt benannten
Bearbeituugstermine ein.

weiterhin beachten sie, wie Sie es ja bereits ke'nen, den Berichtszeitpunkt bzw.
-zeitraum, auf den bezogen Sie die Fragen stellen sollen, und zwar

Berichtswoche: 4. bis 10. }dai 1992
Stichtag: 6.MaiL992

(Mittwoch in der Berichtswoche)
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ll.Zur Durchführung - Weip ich nicht schon alles?

Diese Frage werden sich die erfahrenen Mikrozensus-Interviewer unter Ihnen

sicher stellen. Dabei sollten sie jedoch berücksichtigen, daB _sich 
im Fragepro-

gr-- des Mikrozensus von Ji' zu Jahr Anderungen ergeben, wodurch sich

ieilweise auch die Erhebungs- und organisationspapiere sowie die Vorgehens-

weise ändern können.

Es ist daher auch fiu den, der sein "Geschäft" eigentlich schon versteht, uuer-

läBlich, sich mit den Besonderheiten der jeweiligen Erhebung vertraut zu

machen und sein Grundlagenwissen nochmals aufzufrischen'

Sie lernen bei jeder Erhebung hinzu, Erfahrungen, die wir aus vergangenen

Erhebungen gewonnen habeu, wollen wir für künftige Erhebungen u.msetzen.

HinweisJhieizu sowie auf die Besonderheiten dieser Erhebung finden Sie im
folgenden Abschnitt III dieses Interviewer-Handbuches'

Die Abschnitte [v, Y und vI sollen Ihnen einen geirelten Überblick über Ihre
ÄrfguU"o gebeu. Sie finden dort auch die Basisinformationen für Ihre Tätigkeit,

deren Beachtung unerläBlich ist.

Erläuterungen zur Verteilungsliste, zum Haushaltsmantelbogen und zu den ein-

zelnenFralen ia den Erhebungspapieren sowie die gesetzlichen Bestimmungen

sind in einär eigenen Broschüre (Tel.2: Erläuterungen zu den Fragen) zusam-

mengefaBt.

Mit dem Mikrozensusgesetz 1985 wird deu aus dem volkszählungs-urteil des

Bundesverfassuugsgeriähts vom 15. Dezember L983 resultierenden Anforderun-
gen an statistische Rechtsvorschriften in vollem umfang Rechnung gettageL

Verfahrensrechtliche Vorkehrungen für Durchführung und Organisation der

Erhebung sichern das Recht arrf iofo.-ationelle selbstbestimmung. Berück-

sichtigeu Sie bitte diese Vorschriften.

Viele der Hinweise in diesem Interviewer-Handbuch beziehen sich auf die ein-

zelnen Paragraphen des Mikrozensusgesetzes (MZG) 1985'

Es ist (mit äem 1990 verabschiedeten Anderungsgesetz) am Ende des Teils 2

dieses Handbuches abgedruckt und ist auch in den Informationen für die

Befragten enthalten. Leien sie sich bitte das MZG genau durch, es ist fur Ihre
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Aufgabe von besonderer wichtigkeit. Es regelt auch die Rechte und pflichten
der Interviewer in einer eigenen vorschrift (§ g MZG). Da auch die Befragten
über viele Einzelpunkte aufzuklären sind (siehe s LzMzG), sollte Ihnenler
Inhalt des MZG vertraut sein. Besonders wichtig ftir sie sind § g, § 9 und § 10
Abs.2bis4MZG.

Da das MZG 1985 nur eine. begrenzte Laufzeit bis 1990 hatte, wurde für den
Mil«ozensus ab 1991 ein Anderungsgesetz verabschiedet, das einerseits die
purghftihrung des Mikrozensus bis einschlieplich 1995 regelt, andererseits auch
Anderungen im Erhebungsprogramm vorsieht. Insbesondere handelt es sich
hier um die Ausweitung der Freiwilligkeit in der Auskunftserteilung auf bisher
der Auskunftspflicht unterliegende Merkmale. Davou betroffen .iod rggz aie
Merkmalsbereiche

- Ztsätilicher privater I(rankenversicherungsschutz
- Betriebliche und private Altersvorsorge, Lebensversicherung
- Amtlich anerkanate Behinderteneigenschaft
- Krankheiten und Unfallverletzungen
- Rauchgewohnheiten
- Verwendung von Jodsalz.
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Iil. Was müssen sie bei der Durchführung besonders
beachten?

(a) Erhebungsteile im Mikrozensus 1992
Seit der Erhäbun g L990 gilt für den Mikrozensus ein ueuer Auswahlplan.
Die von Ihnen zu bearbeiänden Auswahlbezirke sind nun kleiner als bisher.

Daher enthält das von Ihnen zu bearbeitende Arbeitspaket nicht mehr nur

einen Auswahlbezirk sondern mehrere. Für Sie ist es jetzt besonders wichtig,

vor Beginn Ihrer Befragungen genau zu prtifen, welche.Teile des Erhe-

buogsplogra--s in den äinzelnen auswahlbezirken Ihres Arbeitspaketes zu

erheben sind.

Abgesehen von dem j:ihrlich gleich bleibenden 17a-Grundprogramn des

Mifrozensus (Angaben zur Pärson, Erwerbsbeteiliguog, Erwerbstätigkeit,
Arbeitsuche, Kralken- und Rentenversicherung, Unterhalt, Einkommen)

werden im Mikrozensus L992 zusätzlich erhoben

- Amtlich anerkannte Behinderteneigenschaft
- Fragen zur Gesundheit
- EG-ArbeitskräftestichProbe *)

Entsprechend der Forderung von seiten des Gesetzgebers, Fragen mit
eusiunftspflicht und solche mit preiwilligkeit zu trennen, werden füo. den

Mikrozensus 1992 folgende Vordrucke eingesetzt:

- vordruck 1 beinhaltet die Fragen, die der Auskunftspflicht unterliegen,

sowie im letzten Block - farblich abgesetzt - einige Fragen, deren

Beantwortung freigestellt ist.

Darüber hinaus wurden für die Auswahlbezirke, in deneu auch die EG-
Arbeitskräftestichprobe durchgefuhrt wild, eigene Vordrucke entwickelt, in
denen die nur im Rahmen dei EG-Arbeitskräftestichprobe zu erhebenden

Merkmale in den Mikrozensus-Fragenablauf integriert wurden. Für die

Haushalte, die zusätzlich die Fragen der EG-Arbeitskläftestichprobe
beantworten müssen, existieren zwei Fragebogen:

*) ob Ihr Auswahlbezirk dazugehört, teilt Ihaen das Statistische Landesamt mit'
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- Vordruck 1+E (E kennzeichnet, daB in diesem Fragebogen die
EG-Fragen zusätdich enthalten sind) beinhaltet die Fragen aus
Mikrozensus und EG-Arbeitskr?iftestichprobe, die der Auskunfts-
pflicht unterliegen

- Vordruck 2+E (E kennzeichnet, dap in diesem Fragebogen die
EG-Fragen zusätdich enthalten sind) beinhaltet nur die Fragen
aus Mikrozensus und EG-Arbeitskräftestichprobe, deren Beant_
wortung freiwillig ist.

Für die Erhebung L992 kommen damit zum Einsatz:

- Interviewervordruck L (Mikrozensus «ihne EG-Arbeitskräft estichprobe)
- Interviewervordruck 1 + E (Mikrozensus mit EG-Arbeitskräftestith-

probe, Auskunftspflicht)
- Interviewervordruck 2 + E (Mikrozensus mit EG-Arbeitslaäftestich-

probe, Freiwilligkeit)
- Interviewervordruck 3 (Amtlich anerkannte Behinderteneigenschaft ,

Fragen zur Gesundheit, Freiwilligkeit)



8

Bitte beachten Sie:
- Frage nach einer geringfügigen Beschäftigung im vordruck 1 bar. 1+ E

(FrageA27)

Diese Frage ist füLr alle Personen im Haushalt ab 15 Jahren zu beantworten,

auch wenn diese die Fragen nach einer bestehenden Erwerbstätigkeit
(Fragen ZD5 ttd 2126) verieat haben, da geringfügige Tätigkeiten von den

Beträffenen oftmals nicht als Erwerbstätigkeit angesehen werden'

Fär Personen mit einer geringfügigen Tätigkeit, die die Fragetaz' r]üldu?ß
mit ,,Nein" beantwortet habeo, biannporten Sie unbedingt auch die übrigen
Fragen fur Erwerbstätige, da diese Personen Erwerbstätige sind.

wird die geringfügige Besch?iftigung vom Befragteu nl5 sinzige oder erste

Erwerbstäligt"it Uääicnnet, so sind die Angaben für diese Erwerbstätigkeit
auch in dielntsprechende Zeile fur die erste Erwerbstätigkeit im Block G
einzutragen. wira aie geringfugige Beschäftigung vom Befragten dagegen

neben einer weiteren fätigkeit ali apeite Erwerbstätigkeit angegeben, so ist

Frage 3120 mit "Ja" zu beanfworten, und die Angaben hierfü'r sind wie

gewohnt in die Zeilen 6 uud 7 des Blocks G einzutragen'

Wehrpflichtige

vergessen sie bitte nicht, auch wehrpflichtige, die zum Befragungshaushalt

g"h§.eo, mit in die Erhebung einz,beneheq auch wenn sie wegen der

fasernierten unterbringung in der Regel am Befragungstag nicht im Haus-

halt anwesend sind. §ie werdeo als Personen mit weiterem Wohnsitz
(: Kaserne) eingetragen.
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(b) Ausku nftspf ticht/Freiwiili gkeit

Für die in die Mikrozensus-Auswahl fallenden Haushalte besteht zwar
grundsätzlich Auskunftspflicht, jedoch hat der Gesetzgeber die ausgewäblten
Haushalte bei einigen Fragen hiervon befreit. Im Mifrozensus 1991 handelt
es sich um folgende Fragen:

- Eheschliepungsjahr
- Zusätzltcher privater Krankenversicherungsschutz
- Betriebliche und private Altersvorsorge, Libensversicherung
- Amtlich änerkannle Behinderteneigenschaft
- Krankheiten und Unfallverletzungen
- Rauchgewohnheiten
- Verwendung von Jodsalz

Der Haushalt ist zwar nicht zur Auskunft verpflichtet, jedoch sollten Sie ver-
suchen, den Haushalt durch gute Argumente von dLr Notwendigkeit derBeantwortung zu überzeugen.

(c) lhre !nterviewertätigkeit

Begiunen sie Ihre Befragung erst dann, wenn Sie sicher sind, daB der Haus-
halt das Informationsschreiben erharten hat. wie sie es gewohnt sind, b"gro-.
nen Sie dann mit Ihrer Interviewertätigkeit:

- Sie kontaktieren die informierten Haushalte.
- Sie gehen auf deren probleme ein.
- Sie beantworten argumentativ eventuelle Vorbehalte.
- sie versuchen, den Haushalt filr eine - vorzugsweise direkte mündtiche -
Mitarbeit zu gewinnen.

- Falls sie keine Auskünfte vom Haushalt erhalten, gewinnen sie den Haus-
halt ftir die Selbstausfüllung.



-10-

Und nun noch hierzu einige Hinweise:
Gewinnen Sie die zu belragenden Personen zur Mitarbeit

Die Befragten sind zwar durch Gesetz zur Auskunft verpflichtet (Ausnahmen

siehe untel III (b)), es kommt uns aber ganz weseutlich auf eine freiwillige Mit-

arbeit an, weil'diä Quafitat der Ergebnisse davou stark beeinflupt wird' DeI
Erfolg der Erhebung hängt also claiit weitgehend vonlhrer.Geschicklichkeit
ab. Iä aflgemeinen werdeo die Befragten ohne groBe Schwierigkeiten zur Aus-

kr"ft ^ g"ewinoeo sein. Denken Sie bitte immer daran, dap gerade Ihr Verhal'

ten bei Bäginn der einzelnen Befragungen den weiteren Verlauf und damit auch

a"" grfofä wesentlich ls5timmt. SätUsi antangs unfrerrn'uiche Befragte werden

si"n io def negel einer freundlichen und höflichen, mit überzeugenden Begrün'

dungen vorgetragenen Bitte u'n Beantwortung einiger Fragen nur in den selten-

sten Fdllen entziehen.

Auperdem bedenken sie bitte, daB sie dip Befragung in arntlichem Auftrag

durchführen. Sie kÖnnen Ihren Besuch durch ein amtliches Schreiben, das Ihnen

vom Statistischen Landesamt ausgeh2indigt wird, ankündigen, wobei Sie gleich-

,"itiga"" Termin Ihrer vorsprache angeben können. Durch das Anmeldungs-

."n äit"o ergibt sich bereits el, gewits"i erster Kontakt mit den zu befragenden
personen. Sie haben dadurch dei Vorteil, daB Sie nicht wie ein x-beliebiger und

unbekanuter Vertreter empfangen werden'

wenn sie nun vor der Tür einer für die Befragung ausgewählten wohnung ste-

hen, sind sie durch das Amelduugsschreiben gewissermaB-en schon vorgestellt'

Aufierdem gibt Ihnen das Schreibän bereits einen Anknüpfungskontakt filI das

einleitungs;espräch. Treten Sie aber bitte nicht ausgesprochen "amtlich" auf,

indem Siä äfeicl als erstes Ihren Ausweis zeigen. Es ist gut, wenn Sie sofort

;;";, "Ich iomme im Auftrag des Statistischen Landesamtes in .'......" und dann

Ihren Namen nenneu. nertcksichtigen sie aber dabei daB sie sich bei der Aus-

übung Ihrer Interviewertätigkeit auszuweisen haben (§ 8 Abs. 4llJ.[z;G)' Bitten

Sie dän Haushalt, die Befra[,ng in der Wohnung durchfiifuen zu dürfen, da Sie

schreiben müssen. Ohne f,rIauünis des Wohnungsinhabers dürfen Sie die Woh-

nung jedoch nicht betreten.

Im Laufe der Befragung, wenn sie richtig Kontakt gefunden halen, sollten sie

dann der Auskunftspeiroo .ug"o, dap Sie oder einer Ihrer Kollegen in einem

Jahr ggf. wieder vorsprechen-werden, weil in die Auswahl gelangte Haushalte
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aus methodischen Gründen regelmäpig (maximal) vier Jahre hintslsinandsl
befragt werden. Bitte vergessen Sie nie, sich am SchluB der Befragung für die
Mitarbeit zu bedanken.

Beseitigen Sie Schwierigkeiten bei der Kontaktaufnahme

Wenn Sie jemanden im Flaushalt antreffen, der Ihnen zwar Auskunft geben
würde, aber wegen unpassender Zeit (2.8. Geburtstagsfeier) gerade jetzt nicht
dazu bereit ist, bitten wir Sie, einen anderen Termin auszumachen. Wenn Sie
bei Ihrem ersten Besuch niemanden antreffen, machen Sie noch mindestens
zwei weitere Besuche, bevor Sie Ihre Bemühungen aufgeben. öffnet lhnen beim
ersteu Mal niemand, so könaen Sie sich vielleicht beim Nachbarn nach einer
günstigen Besuchszeit ftir die betreffende Familis erkundigen, mehr aber auch
nicht. Bitte auf keinen Fall von Nachbarn die Erhebungsfragebogen für die
betreffende Familis ausfüLllen lassen.

Was ist bei der Ausfüllung der Fragebogen zu berücksichtigen?

Für die Ausfüllung der Fragebogen ist es nicht notwendig, dap Sie alle Haus-
haltsmitglieder persönlich sprechen. Es kann vollkommen ausreichen, wenn
Ihnen eines der erwachsenen Mitglieder des Haushaltes die gewünschten Aus-
künfte gibt. Voraussetzung dafür ist aber, daB diese Auskunftsperson fur die
andereu Haushaltsmitglieder die entsprechenden Angaben auch genau und
zuverlässig machen ftann g1d die anderen Haushaltsmitglieder nichts dagegen
haben. Falls jedoch sinz6,lqs Haushaltsmitglieder nicht bereit sind, ihre Anga-
ben zusa--en mit den übrigen Haushaltsmitgliedern auf einem Bogen zu
machen, benutzen Sie für diese Personen eigene Bogen. Falls man Ihneu die
ausgefi.illten Bogen nicht offen überlassen möchte, geben sie dem Haushalt bzw.
den jeweiligen Personen die Möglichkeit, die Bogen im verschlossenen
Umschlag an Sie auszuhäindigen oder direkt an das Statistische Landesamt zu
schicken.

Falls die Haushalte bzw. Personen die Fragebogen selbst ausfüllen wollen, über-
reichen sie bitte die gewünschte Zahl von (Selbstausfüller-)Bogen bzw. melden
Sie diese Fälle an das Statistische Landesamt.
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StoBen Sie bei der Erhebung auf Probleme, die Sie allein nicht einwandfrei
lösen können, so i:rformieren Sie uns bitte umgehend. Zweifelsfälle entscheidet
immer das Statistische Landesamt.
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lV. Was tun Sie ...

(a) ..., bevor Sie starten?

Sollte der Kopf der Verteilungsliste noch nicht vom Statistischen Landesamt
ausgefü,llt sein, so füllen Sie ihn anhand der Auswahlbezirksbescfu'gi§rrng
aus.

In die Spalten a - d tragen Sie bitte die zu befragenden Haushalte in avei
ZeiTen ein. Dabei werden in die erste Zerle die StraBe, in die zweite die
übrigen Angaben eingetragen.
Für Gemeinschaftsunterkü,nfte legen Sie bitte jeweils nur eine Doppelzeile
an und nehmen in Spalte d keine Eintragungen vor.

(b) ..., wenn der Haushalt Auskunft erteilt?

Ist der Haushalt zur Auskunft bereit, so füllen Sie aus:

- Haushaltsmantelbogen
- Interviewervordruck 1 bzw. Interviewervordruck 1 + E und 2+E
- ggf. Interviewervordruck 3

In die Verteilungsliste fiaget Sie anschlieBend ein:

- Vor- und Familisaname des Haushalts (Spalte d)
- StraBe, Hausnummer und Lage'der Wohnung im Gebäude (Spalten a - c)
- Lfd. Nr. des Gebäudes im Auswahlbezirk (Spalten0lZl)
- Lfd. Nr. der Wohnung im Gebäude (Spalten 22.123)
- Lfd. Nr. des Haushalts im Auswahlbezirk (Spalten24lZl)
- Zahl der Personen im Haushalt und Zahl der Haushalte in der Wohnung

(Spalten 26 - 28)
- "1" in Spalte 29, falls der Haushalt seit der letzten Befragung ntgezogenist

(nur bei Wiederholungsbefragungen)
- Baualter aus dem Vordruck 1 bzw. 1+ E in Spaite 30
- ggf. erreichte Auskunft zum Vordruck?+E (Spalte 31)
- "1" (befragt) als Befragungsergebnis (Spalte e)
. Zahl der ausgefüllten Vordrucke (Spalten f, g und h)
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(c) ... bei Selbstausfüllung?

Treffen Sie auf einen Haushalt, der den Wunsch äupert, die
Erhebungspapiere selbst auszufüllen, so müssen Sie den Wunsch der
angetroffenen Auskunftspflichtigen respektieren. Die für die
Selbstausfüllung vorgesehenen Erhebungspapiere sind in diesem Fall dem
Haushalt auszuhändigen oder eine entsprechende Meldung an das
Statistische Landesamt zu machen, damit von dort eine Zusendung dieser
Papiere erfolgt. Machen Sie bitte auf der Verteilungsliste eine
entsprechende Eintragung.
In keinem Fall sind den selbstausfüllern der Haushaltsmantelbogen oder
die Yerteilungsliste zur Ausfüllung zu überreichen.

Tragen Si-e bitte auch bei Selbstausfüllrr"g folgende Angaben in den Haus-
haltsmantelbogen bzw. die Verteilungsliste selbst ein:

- Vor- und Familisnname des angetroffenen Auskunftspflichtigen (Spalte d)
- StraBe, Hausnummer und Lage der Wohnuug im Gebäude (Spalten a - c)
- Lfd. Nr. des Gebäudes im Auswahlbezirk (Spalten20lZt)
- Lfd. Nr. der Wohnung im Gebäude (Spalten ZZ\Z3)
- Lfd. Nr. des Haushalts im Auswahlbezirk (Spaltet2al25)
- Zahl der Personen im Haushalt (Spalten Z6m)
- Zahl der Haushalte in der Wohnung (Spalte 2S)
- als Befragungsergebnis in Spalte e eirre"2" (Selbstausfüllerwunsch).

Die Auskuuftspflichtigen, also auch die Selbstausfüller, sind nach § 8 Abs. 4
zu den entsprechenden Angaben, die Voraussetzung für eine ordnungsge-
mäpe Durchführung der Interviewertätigkeit sind, Ihnen gegenüber ver-
pflichtet. weitere Eintraguugen in die Erhebungsvordrucke können sie auch
vornehmen, wenn und soweit die Auskunftspflichtigen einverstanden sind.
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(d) ..., wenn Sie einen Haushalt nicht antreffen?

Wiederholen Sie Ihre Koutakt-/Befragungsversuche
- an verschiedenen Wochentagen
- zu unterschiedlichen Tageszeiten.

Treffen sie den Haushalt auch nach weitereu versuchen nicht an,

- füllen Sie einen Haushaltsmantelbogen aus (nur Teil I)
und vermerken Sie in der Verteilungsliste
- lfd. Nr. des Gebäudes im Auswahlbezirk (Spalten2)l?L)
- lfd. Nr. der Wohnung im Gebäude (Spalten nlß)
- lfd. Nr. des Haushalti im Auswatrtbezirk (Spalten'2a25)
- als Befragungsergebnis in Spalte e "3" (keine Auskunft)'

(e) ... bei Nichtauskunftserteilung?

Treffen Sie auf einon Haushalt, der Ihnen gegenüber - obwohl Sie ihn über

Sinn und zweckund die Bedeutuug der Ergebnisse des Mikrozensus unter-

richtet und höflich um Auskunft gib"te, haben - erklärt, daB er nicht zur

Auskunftserteilung bereit ist, .o ,äiltto Sie ihn nochmals auf die gesetzliche

verpflichtuag zui Auskunftserteiluug hinweisen. Üben sie aber keineu

Druck aUf die nt befragetden Personen aus. Nehmen nur eilzelne Haus-

haltsmitglieder nicht teil] so machen sie in der spalte i ("Bemerkungen") der

Verteilungsliste eine entsprechende Eintragung'

Für Haushalte, die keine Auskunft erteilen

- füllen Sie einen Haushaltsmantelbogeu aus (uur Teil I)

uud vermerken Sie in der Verteilungsliste
- lfd. Nr. des Gebäudes im Auswahlbezirk (Spalten}DlZL)
- lfd. Nr. der Wohnung im Gebäude (Spalten nB)
- lfd. Nr. des Haushalts im Auswahlbezirk (Spalten'2a125)
- als Befragungsergebnis in Spalte e "3" (keine Auskunft)'
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(f) ... bei leerstehenden Wohnungen ?

steht eire der in die Erhebung einzubeziehenden wohnungen leer, sind fol-
gende Eintragungen vorzunehmen:

- Fär die wohnung ist ein Haushaltsmantelbogen aüDilegen, in dem nur
Teil I auszufüllen ist. Dabei vermerken sie anstelle des 

-Fa-ilisnnemens
"lger".

- In die Verteilungsliste tragen Sie ein:

- straBe, Hausnummer,nd Lage der wohnung im Gebäude (spalten a - c)
- "leer" in Spalte d (Familienname)
- Ifd. Nr. des Gebäudes im Auswahlbezirk (Spalten1}l2l)
- trd Ir, der Wohnung in Gebäude (Spalten22l?3)
- als Befragungsergebnis (Spalte e) "4" (Wohnung ieerstehend).

(g) ... bei_nicht auskunftspfrichtigen Hausharten bzw. nurgewerblich genutzten Wohnuhgen ?

Treffen Sie bei Ihrel Befragrugsversuchen auf siae wsfinrrng, die von
Angehörigen ausländischer streitkräfte bewohnt wird, oder die nur gewerb-
lich genutzt wird, gehen Sie folgendermaBen vor:

- sie legen eiaen Haushaltsmantelbogen an (nur Teil I) und vermerken beim
Femiliealamen,'Streitkräfte" bzw. "gewerblich genutzi"

- Sie tragen in die Verteilungsliste ein:

- straBe, Hausnummer und Lage der wohnung im Gebäude (sparten a - c)
- "Streitkräfte" bzw. "gewerblich genutzt,'in Spalte d (Fr-ili6qn'amg;- als Befragungsergebnis (Spalte e) "5" (nicht auskunftspflichtig, einschl.

Räume gewerblich genutzt).
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(h) ... bei mehreren Namen im Haushalt ?

Es kann vorkommen, daB auf der Verteilungsliste einzelne laufende Haus-

haltsnummern bav. die jeweiliget gaazet zetlet gestrichen werden müssen,

weil sich während der Erhebung herausgestellt hat, dap die Namen doch

nur zu einem gemeinsamen Haushalt gehören. Bitte streichen Sie jedoch so,

daB die gestrichenen Namen dennoch lesbar bleiben'

Durch die dadurch erforderliche Streichung können in der laufenden Haus-

haltsnumerierung Lücken entstehen. Das macht keine Probleme, wenn Sie

in der zerle,in dir sie die streichung vorgenommon habeu, in der spalte für
Bemerkungen einen Hinweis eintragen, zu welchem Haushalt bzw. zu wel-

cher Haushaltsnummer der gestrichene Name gehört. Eiaen entsprechen-

den vermerk machen Sie bitie auch bei dem Haushalt, zu dem der gestri-

chene Name gehört.

(i) ... bei Zweit-/Untermieterhaushalten ?

Es gibt Haushalte, die Sie während der Vorbegehung nicht erfaBt hatten,

*"il d"."o Name nicht auf dem Klingelknopf, Briefkasten bzw. an der Woh-

nungstür stand, deren Existenz aber als Ergebnis ihrer jetzigeu Begehung

bekinnt wurde. sie kontaktieren auch diese untermieter- oder Zweithaus-

halte und gewinnen sie fti'r die Teilnahme'

ln der verteilungsliste können diese Haushalte im AnschluB an die übrigen
Haushalte des Auswahlbezirks aufgenommen werden'
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V. Abschluparbeiten
Zum AbschluB Ihrer Arbeiten kontro[ieren Sie nochmals anhand der vertei-
lungsliste,
- ob Sie alle Haushalte in die Verteilungsliste ei:rgetragen haben,
- ob die Eintragungen fur die Haushalte in der Verteilungsliste vollständig sind,- ob die zahl dq Haushaltsmantelbogen und die zahl der vordrucke L bnx.

_1_+E (ohne Folgebogen) gleich sind und mit der Zabl der Haushalte, die
Ihnen gegenüber Auskunft erteilt haben, übereinslimmen,

- ob die zahl der vorliegenden Fragebogen mit den Eintragungen in spalte "f'
[i!61sfu5[immt,

- ob für alle Haushalte, die weder Ihnen gegenüber Auskunft gegeben haben
noch die selbstausfülung wünschten, ein Befragungsergebnil i, spdt" """
eingetragen ist,

- ob in die ausgefüllten Haushaltsmantelbogen und die vordrucke 1 oder 1* E
und_ 2+E sowie ggf. Vordruck 3 die Ordnungsn,mmern jeweils eingetragen
sind und mit der Verteilungsliste übereinstimmen.

schenken sie bitte der hüfung der vollzähligkeit der von Ihnen bearbeiteten
Erhebungsunterlagen vor dem versand an das Statistische Landesamt beson-
dere Sorgfalt. Für jeden Auswahlbezirk müssen vorliegen:

- Verteilungsliste
- Entsprechend der zaht 6r, Hausharte - e! angetroffen oder nicht - gd. 

"io-schlieplich Haushalte als Selbstausfüller, leerstJhender oder von Angehorigen
ausl2indischer Streitkräfte privatrechtlich bewohnter wohnungen, die Zaht äer
Mikrozensus-Haushaltsmanterbogen. Auch für jede Gemeinschaftsunterkunft
muB mindestens ein Haushaltsmantelbogen vorliegen.

- Für jeden Haushalt bzw. für jede Gemeinschaftsunterkunft mindestens je ein
Vordruck 1 oder 1*E und2*E;

Ausnahmen:
- leerstehende Wohnungen
- wohnungen, die von Angehörigen ausländischer streitkräfte

bewohnt werden
- gewerblich genutzte bzw. unbewohnbare Wohnungen
- Selbstausfüller
nicht augetroffene Haushalte

- Haushalte, die Ihnen gegenüber nicht zur Auskunftserteilung bereit
sind
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Etwas vergessen ?

Aber ja,
- Sie ftigen die Abrechnung über die Interviewertätigkeit bei'
- wir d-ä[fen Ihnen jetzt reiht herzlich fiu die erfolgreiche Mitarbeit danken'
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Vl. Ergänzende Basisinlormationen

(1 ) Verpflichtung zur Geheimhattung

Erfolg und Genauigkeit jeder statistischen Erhebung sind abhä'gg von dem
vertrauen der befragten personen, dap ihre Angaben nicht miBbraucht
werden und die Befragung ausschlieplich statistischen Zwecken dient. Aus
diesem Grunde sind sie unter alren umständen zur Geheimhaltung ver-pflichtet. Im Gesetz über die statistik ffu Bundeszwecke
(Bundesstatistikgesetz, siehe Teil 2) und in den Bestimmungen des straf-
rechts (siehe Teil 2) sind besondere paragraphen enthJten, die die
Geheimhaltungspflicht vorschreiben und strafin und Geldbupen bei ver-
letzung der Geheimhallrrngspflicht im Rahmsa der statistischen Arbeit fest_
legen. sie dtirfeu auf Grund dieser Bestimmu'gen keinem Dritten Angaben
machen, die Ihnen durch die Befragung bekannt geworden sind - auch nicht
ihren Angehörigen! Halten Sie desharl die ausgefüllten Fragebogen stets
unter verschluP unq sorgen sie dafür, daB keine Fragebogen verloiengehen
können (siehe auch § 8 Absatz 5MZG).

Sie werden diese Verpflishrrng zur Geheimhaltung verstehen und auch die
Notwendigkeit, daB rtie verletzung dieser pflicht bestraft werden muB.
stellen sie sich vor, wie böse sie selbst würden, und das mit Recht, wenm
vertrauliche Mitteilungen, die sie einem anderen machen, von diesem wei-
tererzählt wü'rden. Das versprechen zur Geheimhaltung, das allen Befrag-
ten ausdrücklich gegeben wird, erleichtert Ihnen lhre Äbeit ganz wesent-
lich.

(2) Warum Wiederhotungsbefragungen ?
wie Ihnen bekanng ist, werden alle ftir den Mikrozensus ausgewählten
Haushalte wiederholt befragt. wenn sie nun ein Jahr später wieder zu den-
selben Haushalten kommen, wird man Ihaen vielleicht sagen: "warum
kommen sie denn schon wieder zu mir? weshalb werde ich ichon wieder
befragt?" wena der Ton nicht allzu abweisend gewesen ist, können sie
lächelnd antworten: "weil sie uns das letzte Mal sä nett Auskunft gegeben
haben !" oder etwas ernsthafter:" weil sie doch schon das tetal ual
bereitwillig und verstäadnisvoll mitgeaibeitet haben !,, sie können dann
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weiter erläuteru, daB bei der mehrmaligen Befragung ein und desselben

Haushaltes eimal die hohen Kosten für die Neuauswahl von Haushalten
gespart würden, zum anderen die aus dieser Stichprobenerhebung gewon-

.r"rrl, statistischen Erkenntnisse viel genauer seien. Mit einem Wort: Man

hat mehr für sein Geld!

Wenn man den gleichen Personenkreis mehrere Jahre hintereinander

befragt, können diä Ergebnisse einer Erhebung besser mit denen des Vor-
jahref verglichen werdÄ, d.h. man weip; daB die aufgetretenen Abweichun-

leo eioe üeränderung in der Struktur der Bevölkerung widerspiegeln und
iicht deshalb auftreten, weil man einen anderen Personenkreis befragt hat'

(3) Wer gehört zu einem Haushalt ?

Als Haushalt wird im allgemeinen eine Gemeinschaft von Personen angese-

hen, die arsammen wohni uud wirtschaftet, für die also im Haushalt gemein-

sam gekocht wird, die ihren Lebensunterhalt gemeinsam finanziert usw.

Zum-Haushalt zählen auch aus beruflichen oder sonstigeu Grikrden am

Erhebungstag abwesende Personen (2.8. der Wehrdienst leistende Sohn, die
auswärtsltudierende Tochter), wenn sie in der Wohuung des Haushaltes

wohnberechtigt sind. Diese Personen sind also mit in den

Erhebungsvordruck aufzuneh- en.

Nicht zum Haushalt zähler. besuchsweise anwesende Personen. Auch Ein'
zelpersonen können als eigener Haushalt zählen. Beachten sie bitte deshalb,

aafl ieae fih sich allein wirtschaftende Person, also z.B. ein Untermieter, als

eigener Haushalt erfaBt werden muB (vgl. S Z Absatz 3M.ZG)'
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(4) Welcher Haushalt ist zu erfassen ?

Alle in Gebäuden bzw. wohnungen innerhalb des Ihnen vom Statistischen
Landesamt genannteu Befragungsgebietes (siehe Auswahlbezirksbeschrei-
bung) befrndlichen Haushalte (neben wohnungsinhaber/rlauptmieter alle
eventuell vorhandenen untermieter) sind zu erfassen. Erkundigen sie sich
deshalb bei den wohaungsi,habern, ob sie noch untermieter in-ihrer woh-
nung aufgenommen haben, und befragen Sie diese ebenfalls.

Für jeden auskunftsbereiten Haushalt (auch für untermieter; auch für
Haushalte, in denen nur einzelae Haushartsmitglieder zur Auskunft bereit
sind) ist mindestens ein Fragebogen auszufüüleo. Du. bedeutet, daB z.B. in
einer wohnung, in der sich zwei Haushalte befinden, auch ayei Haushaltsli-
sten auszuftillen sind. In diese sind alle zum jeweiligen Haushalt gehörenden
Personen einzutragen.

Die Fragen sind grundsätztisfu 1u1 an erwachsene Mitglieder des Haushalts
zu stellen (Ausnahms; Ein-Personen-Haushalte von Mtderjährigeu). Diese
werden Ihneu da"n - entsprechende Bereitschaft vorausgeietzt-- auch für
mindsdäIx'ige Haushaltsmitglieder Auskünfte geben.

In allen lryshnrrngen in den durch die Auswahrbezirksbeschreibung vorgege-
9t1"" Gebäuden muB die Erfassung erfolgen, gleichgi.i'ltig ob sle bei der
Erhebung bewohnt waren oder leer standen.

Da stichtag der Erhebung (6. Mai 1992) und rag der Befragung nicht
identisch sind, können folgende Fälle auftreten:

a)Am stichtag 6. Mai 1992 stand die wohnung leer. Zum Zeitpunkt Ihres
Besuchs als Interviewer ist ein neuer Haushalt in die wohnung eiagezo-
gen.

Regel für die Erfassung:

Der Haushalt ist zu erfassen und für ihn eine Haushaltsliste mit allen für
Ihren Auswahlbezirk vorgesehenen Erhebungspapieren anzulsger.
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b) A- Stichtag 6. Mai 1992 wohnte noch ein Haushalt in der Wohuung, der
aber in der Zwischenzeit ausgezogen ist. Am Befragungstag steht die
Wohnung leer.

Regel ftr die Er{assung:

Dieser Fall wkd als leerstehende Wohnung behandelt'

c) Am Stichtag 6. Mai 1992 wohnte ein Haushalt A in der Wohnung, der
aber in der Zwischetzeit atsgezogen ist. Am Befragungstag wohnt ein an-
derer Haushdt B in der Wohnung.

Regel ftir die Erfassung:

Haushalt B ist zu erfassen.

Beachten Sie die vorgenAnnteu Regeln genau. Sie weichen von der Grund-
satzregel, nach der stets die Berichtswocheban. der Stichtag maBgebend ist,
ab. Hingegen sind Neugeborene, die erst nach dem 6. Mai L992 geboret
sind, nicht in die Erhebungspapiere aufzunehmen (dagegen nach dem
6. Mai Gestorbene!).

(5) Wie erfassen Sie in Gemeinschaftsunterkünften?

In den ausgewählten Gemeinschaftsuuterkünften sind besondere Regeln zu

beachten, welche dort lebenden Privathaushalte und Einzelpersoneu ausge-
1ryählt g1d somit zu erfassen sind (siehe Teil 3 des Interviewerhandbuchs). In
der Regel werden im Bereich der Gemeinschaftsunterkunft nur Personen
befragt, deren Familiennamen pi1 [s5timmten Buchstaben beginneu, z.B'
HET - POP oder GLE - LAT. Die ausgewählte Buchstabengruppe wird Ih-
nen vom Statistischen Landesnmt in diesen Fällen lskanntgsgeben. Woh-
Dungen und darin lebende Privathaushalte in Gebäuden mit einer Gemein-
schaftsunterkunft sind demgegenüber nach den allgemeinen Regeln ausge-

wählt und zu erfassen.



24

Gäste in Beherbergungsbetrieben und Patienten in Krankenhäusern, die
sich dort nur vorübergehend (d.h. weniger als 3 Monate) aufhalten, sind
nicht zu erfassen; Kranke in Heil- und Pflegeanstalten oder Sanatorien nur
insoweit, als sie wegen der Länge ihres Aufenthaltes dort polizeilich gemel-
det sind oder auBerhalb der Einrichtung keinen weiteren Wobnsitz
(Wohnraum) haben.

AIle Einzelpersonen in Gemeinschaftsunterkünften, die nicht füLr sich wirt-
schaften, bilden grundsätzlich einen Haushalt. Wena Einzelpersonen nicht
gemeinsam mit den übrigen ifue Angaben machen möchten, können diese
fiir sich auf einem gesonderten Bogen antworten.

Privathaushalte im Bereich der Gemeinschaftsuuterkunft (2.8. Haushalte
von Hausmeistern, Arzten, Pflegern) sind je mit einem eigenen Haushalts-
mantelbogen und eigenem vordruck zu erfassen. sie erhalten dadurch eine
eigene Haushaltsnummer.

Können in Gemeinschaftsunterktiurften Personen nicht persönlich befragt
werden (2.8. Kleinkinder), so ist der Leiter der Einrichtung auskunfts-
pflichtig. wenden sie sich dann figls an die verwaltung der Einrichtung mit
dem Ersuchen, die benötigten Angaben aus den vorhandenen Akten oder
Karteien zur verfügung zu stellen. sie können dabei auf die gesetzliche Re-
gelung in § 9 Abs. L Nr. L Satz3MZG verweisen. Diese
"Ersatzauskunftspflicht" der Leiter von Gemeinschaftsunterkünften entfällt
jedoch, soweit die Auskünfte durch eirie Vertrauensperson des Befragten
erteilt werden können (vgl. § 9 Abs. 1 li,dzG).

Auch ausländische Arbeitnehmer ia Arbeiterunterkünften sind zu befragen.
sollten Sie verständigungsschwierigkeiten haben, so versuchen sie bitte -
mit Zustimmung des Befragten - sprachkundige Betreuer eirzuschalten.
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(6) Was geschieht mit den erfapten Angaben?

Wenn Sie alle Befragungen in lhrem Auswah]bezirk abgeschlossen haben,
dann schicken Sie bitte sämtliche fertig ausgefüülten Erhebuugsbogen sofort
au das Statistische Landesamt. Dort werden diese dann, wie der Statistiker
sagt, "aufbereitet". Es whd Sie und auch die Befragten sicher interessieren,
wie die von lhnen herbeigeholten Angaben weiter bearbeitet werden. Was
heiBt also "aufbereiten"?
Bei den meisten Fragen wurdeu von Ibnen bereits - iu den daflir vorgegebe-
nen Spalten - die Angaben in Ziffern eingetragen. Auch die restlichen An-
gaben aus dem Interviewervordruck (aber ohne Name und Anschrift) wer-
den später noch in Ziffern übersetzt, d.h. verschlüsselt.

Für jedes Haushaltsmitglied werdeu dann diese Schlüsselzahlen auf maschi-
nelle Datenträger (Diskette) übertragen und dann aff modernsten elektro-
nischeu Rechenanlagen ausgezählt und tabelliert. Dabei wird festgestellt,
wie oft an einer bestimmten Stelle des Magnetbandes eine bestimmte Mar-
kierung vorkommt, z.B. wie oft an Stelle 1-1- die Markierung 1 auftritt, d.h.
wie viele Mihner erfapt worden sind. Die Ergebnisse dieser Auszählungen
werden dann in den unterschiedlichsten Kombinationen verschiedener
Merkmale in Tabellen, z.B. "Erwerbstätige nach Wirtschaftsabteilungen und
Stellung im Beruf' dargestellt (vgl. "Informationen für die Befragten").

(7) Aufgaben des Mikrozensus

Die Verwaltnng und Wirtschaft eines Landes sind in ihrer Arbeit auf aktu-
elles Zahlenmaterial angewiesen. Auch die gropen internationalen lnstitu-
tionen, z.B. die Vereinten Nationeu, die Europiüschen Gemeinschafteu
benötigen zur Erfüllung ilrer Aufgaben in weiter steigendem Mape
international vergleichbare Statistiken. Die amtliche Statistik hat nuu
ihrerseits die Aufgabe, die erforderlichen Zablen rasch und zuverlässig zur
Verfügung zu stellen. Sie bedient sich dabei verschiedener Methoden, bei
denen grundsätdich zwischen Total- und Stichprobenerhebungen unter-
schieden werden muP.

Bei den Totalzählunget, z.B. der Volks- und Berufszählung, werden alle
Bewohner des Landes genau erfaBt, was den Vorteil hat, daB Zählungser-
gebnisse für jede einzelne Gemeinde, ja sogar für Wohnplätze, das sind
Häusergruppen usw., gewonnen werden können. Die moderne Statistik führt
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nru noch solche Erhebungen als Totalzählungen durch, bei denen auch für
kleine regionale Ei n h eiten genaue Zablen gebraucht werden.

Im übrigen hat man schon lange erkannt, dap genaue Zahleo, für Gemein-
den gar nicht so häufig gebraucht werden, das Hauptinteresse vielmehr dar-
auf gerichtet ist, die allgemeinen Enr',vicklungsvorgänge in der Bevölkerung
und der Wirtschaft zuverlässig und rasch kennenzulernen. Bei Erhebungen
mit einer solchen Zielsetntr;g kommt es auf die Genauigkeit bis zur letzten
Person nicht mehr an, sondern es genügt eine "Teilerhebung", die aber
"repräsentativ" sein muB. Von einer "repräsentativen" Erhebung spricht
marr, wenn die ausgewählte Teilmasse ein verkleinertes, aber wirklichkeits-
getreues Abbild der Gesamtheit darstellt. Ist das der Fall, erhält man aus ei-
ner solchen Stichprobe so zuverlässige Ergebnisse, dap diese von den Er-
gebnissen einer GroBzählung oder Totalzähluug nur geringftigige und unwe-
sentliche filwsigfi.ngen aufueisen. was als geringfügig und unwesentlich
anzusehen ist, ist natürlich von Fall zu Fall verschieden und ergibt sich je-
weils aus der Zielsetzung einer Erhebun!. tn ledem Fall ist aber sicher, däp
infolge des geringen Umfanges der Stichprobe die Ergebnisse schnell und
mit niedrigen Kosten gewonnen werden können, obwohl das Fragepro-
gramm sebr viel umfangreicher sein kann.

Die bisherigen Stichproben-Befragungen haben gezeigt, dap die Bevölke-
rung diesem Verfahren aufgeschlossen gegenübersteht. Diese Aufgeschlos-
senheit der Bevölkerung zu erhalten, ist ia erster Linie Aufgabe der Inter-
viewer. Dieses Heft soll sie als Interviewer bei dieser Aufgabe unterstützen
und Ihnen die Arbeit erleichtern. Die gegebenen Anweisungen müssen, wenn
die Erhebung gelingen soll, genau beachtet werden.

Es ist darüber hinzu5 unerläplich, daB Sie sich mit den Erhebungsunterla-
gen bestens vertraut machen.


	Inhalt
	I Ohne Termin geht es nicht 
	II Zur Durchführung - Weiß ich nicht schon alles ?
	III Was müssen Sie bei der Durchführung besonders beachten?
	(a) Erhebungsteile im Mikrozensus 1992
	(b) Auskunftspflicht/Freiwilligkeit
	(c) Ihre Interviewertätigkeit

	IV Was tun Sie ...
	(a) ..., bevor Sie starten?
	(b) ..., wenn der Haushalt Auskunft erteilt?
	(c) ... bei Selbstausfüllung?
	(d) ..., wenn Sie einen Haushalt nicht antreffen?
	(e) ... bei Nichtauskunftserteilung?
	(f) ... bei leerstehenden Wohnungen?
	(g) ... bei nicht auskunftpflichtigen Haushalten bzw. nur gewerblich genutzten Wohnungen?
	(h) ... bei mehreren Namen im Haushalt?
	(i) ... bei Zweit-/Untermieterhaushalten?

	V Abschlußarbeiten
	VI Ergänzende Basisinformationen
	(1) Verpflichtung zur Geheimhaltung
	(2) Warum Wiederholungsbefragungen?
	(3) Wer gehört zu einem Haushalt?
	(4) Welcher Haushalt ist zu erfassen?
	(5) Wie erfassen Sie in Gemeinschaftsunterkünften?
	(6) Was geschieht mit den erfaßten Angaben?
	(7) Aufgaben des Mikrozensus



